
Checkliste 
für die Aufgaben der Klassensprecherinnen und Klassensprecher 

Die Aufgaben der Klassensprecher: Der Klassensprecher vertritt die Interessen der Mitschüler seiner Klasse und unterrichtet die Klasse 
über Angelegenheiten, die für die Klasse von allgemeiner Bedeutung sind. 

In dieser Checkliste findet ihr Informationen, Anregungen und Tipps für eure Arbeit als Klassensprecherin oder Klassensprecher. 

Die Klassensprecher und deren Stellvertreter sollen laut SMV-Verordnung bis zur dritten Unterrichtswoche gewählt sein. Informiert euch 
vor der Wahl über das gestaltete Wahlverfahren (www.smv-bw.de) und besprecht das mit dem Klassenlehrer. 
 
Ziel / Aufgabe Maßnahme (Vorschlag) Hilfe / Kontaktmöglichkeit Wer macht es Termin 

Information über 
SMV einholen 

Praktische Anleitungen zur SMV-Arbeit bieten 
die Informationsschriften SMV-Aktuell und 
folgende SMV-Bücher:  
SMV-Handbuch,  
Rechte und Pflichten der SMV,  
Zipp Zapp – das Praxisbuch der SMV 
Unbedingt lesen: SMV-Verordnung 

SMV-Beauftragte 
 
Internet: 
www.smv-bw.de 

  

Ansprechpartner 
intern 

Sucht Kontakt zu den „alten“ Klassensprechern, 
Verbindungslehrern, Klassenelternvertretern und 
Schülersprechern. 

Name: Telefon 
......................................  
......................................  

  

Austausch über 
Funktion und 
Aufgaben 

In den nächsten zwei Wochen solltet ihr 
gemeinsam mit euren Mitschülern überlegen, 
wie sie sich die Arbeit der Klassensprecher 
vorstellen, was sie von euch erwarten und wie 
sie euch unterstützen wollen. Vereinbart mit 
eurem Klassenlehrer, dass ihr in den nächsten 
zwei Wochen dafür zwei Unterrichtsstunden zur 
Verfügung habt. 

Klassenlehrer, 
 
Verbindungslehrer, 
 
ältere Klassensprecher 

  

Wünsche und 
Probleme in der 
Klasse (Klassenrat) 

Tragt eure Wünsche zusammen und nutzt die 
Verfügungsstunden, um neue Ideen zu 
entwickeln und um Probleme anzusprechen. 

Klassenlehrer frühzeitig um 
eine Verfügungsstunde 
bitten. Klassenrat nutzen! 

  

Klassenkasse Legt gemeinsam einen Betrag fest, den jeder 
Schüler, jede Schülerin zahlen kann. Überlegt, 
was ihr mit dem Geld anfangen wollt z.B. für 
eine Klassenreise, Ausflug oder.‚ wie ihr die 
Klassenkasse sonst noch füllen könnt 
(Flohmarkt, Jobs, Schulfest, Kuchenverkauf in 
den Pausen, ... Nehmt Kontakt zu den 
Klassenelternvertretern auf. 

Klassenelternvertreter 
 
Sparkasse / Bank für ein 
Sparbuch 

  

Klassenpflegschaft 
(Elternabend):  

Unter Anderem werden dort auch Grundsätze 
über Umfang und Verteilung von Hausaufgaben 
und der schriftlichen Arbeiten mitgeteilt und 
besprochen. 
Es wäre sinnvoll, sich vorher schon einmal mit 
den Klassenelternvertretern zusammenzusetzen. 
Infos dazu: SchG BW § 56  

Klassenlehrer fragen 
 
Elternvertreter um 
Einladung bitten.  

  

Schülersprecherteam Überlegt euch, ob einer von euch Lust hat, sich 
als Mitglied des Schülersprecherteams oder in 
die Schulkonferenz wählen zu lassen. 
Info dazu: SMV-Verordnung 

Schülersprecher, 
 
Verbindungslehrer 

  

Erste 
Schülerratssitzung 

Sie muss spätestens sechs Wochen nach 
Unterrichtsbeginn stattfinden. Unter anderem 
werden die Verbindungslehrer und die Schüler-
Vertreter für die Schulkonferenz gewählt. Ihr 
habt die Möglichkeit Wünsche und Probleme 
der Klasse einzubringen. 

Schülersprecher, 
 
Verbindungslehrer 

  

Schulzeitung/ 
Schülerzeitschrift 

Will eure Klasse einen Artikel schreiben? Oder 
gar selbst eine Zeitschrift herausgeben? 
 
Info: www.smv.bw.schule.de/zeitung  

Redaktion der vorhandenen 
Zeitschrift 
 
Deutschlehrer (?) 

  

Arbeitsgemeinschaften Wollen wir eine AG für andere Schülerinnen 
und Schüler anbieten? Wer hat was bisher 
angeboten? 
Ist in der Klasse ein Schülermentor oder möchte 
jemand diese Ausbildung mitmachen? 

Schulleitung 
 
eventuell:  
Sport-, Theater-, Fachlehrer 
 

  

     

Rechtliche 
Grundlagen 

Schulgesetz von Baden-Württemberg: 
Schülermitverantwortung: § 62 bis 70 
Schulkonferenz: § 47 
 
SMV-Verordnung 

Schulleitung 
 
SMV-Beauftragte 
 
Internet: www.smv-bw.de 

  

Technische 
Hilfestellung 

Die Gremien der Schülervertretung - aber auch 
die der Eltern und Lehrer - dürfen Telefon, Fax, 
Kopierer, PCs ihrer Schule und andere 
Hilfsmittel für ihre Arbeit verwenden. 

Schulleitung   

 


